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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Rüthen 

 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das  

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen  
für die Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Stadt Rüthen wird in 

der Zeit vom 6. bis 10. Mai 2019 in der Stadtverwaltung, Hochstraße 14, Zimmer Nr. 8 wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit o-
der Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperr-
vermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich.  
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.  
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 
6. bis 10. Mai 2019, spätestens am 10. Mai 2019 bis 12.30 Uhr, beim zuständigen Wahlamt 
der Stadt Rüthen, Hochstraße 14, Zimmer Nr. 8 Einspruch einlegen. Der Einspruch kann 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
5. Mai 2019 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn 
er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung.  
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Kreis Soest  
 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises  
oder  
durch Briefwahl  

 
teilnehmen. 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf  
Aufnahme in das Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Euro-
pawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 der Europawahlordnung 
bis zum 5. Mai 2019 oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis gem. § 
21 Absatz 1 der Europawahlordnung bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat, 

b)  wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 
17a Absatz 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 1 
der Europawahlordnung entstanden ist, 



Amtsblatt der Stadt Rüthen 
 

Nr. 02            25. Jahrgang          Seite 10 
_____________________________________________________________________________________________ 

c)  wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststel-
lung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
Freitag, 24. Mai 2019, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elekt-
ronisch beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

 einen amtlichen Stimmzettel, 

 einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 

 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 
roten Wahlbriefumschlag und 

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch 
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
Rüthen, 29.04.2019 
 
 

   gez. Weiken 
  Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Rüthen 

 
- Wahlbekanntmachung - 

 
1. Am 26. Mai 2019 findet in der Bundesrepublik Deutschland die  

 
WAHL ZUM EUROPÄISCHEN PARLAMENT  

 
statt.  

Die Wahl dauert von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die Stadt Rüthen ist in 16 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.  
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 23. April 2019 bis 
zum 5. Mai 2019 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
Am Wahltag treten zwei Briefwahlvorstände zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
15.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Hochstraße 14, zusammen. 
 

3. Für das Wahllokal 130 “Grundschule Oestereiden” wird eine statistische Auswertung nach 
dem Wahlstatistikgesetz erstellt. Diese repräsentative Wahlstatistik umfasst Auswertungen 
nach Geschlecht und Geburtsjahrgruppen über die Wahlberechtigten, Wahlscheinvermerke 
und die Beteiligung an der Wahl sowie über die Wähler und ihre Stimmabgabe für die einzel-
nen Wahlvorschläge und die Ungültigkeit von Stimmen. Die Wahrung des Wahlgeheimnisses 
bleibt dabei gewährleistet. 
 

4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er eingetragen ist.  
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis – Uni-
onsbürger einen gültigen Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die 
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums 
einen Stimmzettel ausgehändigt.  
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und 
ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr 
Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und 
rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeich-
nung. 
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraums oder in einem beson-
deren Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmab-
gabe nicht erkennbar ist.  
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, so-
weit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
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6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist. 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises oder 
b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzet-
telumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt 
auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Absatz 4 des Europawahlge-
setzes). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch 
ist strafbar (§107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
Rüthen, 29.04.2019 
 
 

   gez. Weiken 
  Bürgermeister 

 



Amtsblatt der Stadt Rüthen 
 

Nr. 02            25. Jahrgang          Seite 13 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Rüthen 

 
H a u s h a l t s s a t z u n g 

der Stadt   R ü t h e n 
für das Haushaltsjahr 2019 

 
I. Haushaltssatzung der Stadt Rüthen für das Haushaltsjahr 2019 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.  NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetze 
vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 738 und 759, ber. 2019, S. 23), hat der Rat der Stadt   R ü t h e n  
mit Beschluss vom  31.01.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt  
voraussichtlich erzielbaren  Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Ein-
zahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird  
 
im Ergebnisplan mit 

  

dem Gesamtbetrag der Erträge auf                                                                    22.123.032 EUR 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                                     24.293.566 EUR 

 
im Finanzplan mit 

  

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 

auf              20.566.277 EUR                                           

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit  

auf               20.958.934 EUR 

 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      1.935.000 EUR 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      3.566.244 EUR  

 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf      1.744.444 EUR 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf              235.000 EUR 

                                                      

festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
 

1.744.444 EUR 
 

festgesetzt. 
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§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis-
ses im Ergebnisplan wird auf 2.170.534 EUR festgesetzt 

 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 
 

7.000.000 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festge-
setzt: 
 
1.     Grundsteuer 

1.1   für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

        (Grundsteuer A) auf                                                                                               350 v.H. 

1.2   für die Grundstücke 

        (Grundsteuer B) auf                                                                                               450 v.H. 

 

2.     Gewerbesteuer auf                                                                                               445 v.H. 

 
 

§ 7 
 

Haushaltssicherungskonzept 
 

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 wieder herge-
stellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der 
Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen. 

 
§ 8 

 
Soweit im Stellenplan der Vermerk “künftig umzuwandeln” (ku) angebracht ist, sind freiwerdende 
Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen der angegebenen niedrigeren Besoldungsgruppen 
oder in Stellen der Tariflich Beschäftigten umzuwandeln. 
 
Soweit im Stellenplan der Vermerk “künftig wegfallend” (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende 
Stellen dieser Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. 
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§ 9 
 

Für die Teilergebnispläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehrerträge und Min-
deraufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können. 
Für die Teilfinanzpläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für 
Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden können. 
 
Ebenfalls können innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit 
und Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit 
verwendet werden. 
 
Durch die Deckungsermächtigungen darf der Saldo des Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanz-
planes nicht verschlechtert werden. 
 
 
II. Bekanntmachungsanordnung 
 
Übereinstimmungserklärung gemäß § 2 Absatz 3 Bekanntmachungsverordnung NRW:  
 
Der vorstehende Beschluss über den Erlass der Haushaltssatzung 2019 stimmt mit dem Be-
schluss der Stadtvertretung Rüthen vom 31.01.2019 überein. Der Beschluss ist ordnungsgemäß 
zustande gekommen (§ 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO NRW). 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) der Landrätin des Kreises Soest als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde mit Schreiben vom 05.02.2019 angezeigt worden.  
 
Die Landrätin des Kreises Soest als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung 
vom 26.02.2019 die nach § 76 Abs. 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssiche-
rungskonzeptes erteilt. Das Anzeigeverfahren gem. § 80 Abs. 5 GO NRW wurde damit für abge-
schlossen erklärt.  
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt zur Einsichtnahme ab dem 27.02.2019 im Rathaus 
der Stadt Rüthen in Rüthen, Hochstraße 14, Zimmer 33, öffentlich aus und steht dort bis zum 
Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2019 zur Einsichtnahme zur Verfügung. 
 
Dienstzeit:   montags - freitags               8:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
                    montags - mittwochs auch              13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
                    donnerstags auch            13:30 Uhr bis 17.30 Uhr         
 
 
 
III. Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde  
    nicht durchgeführt, 
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b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
    verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Rüthen, den 27.02.2019      

 
 
gez. Weiken 

          Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Rüthen 
 
 

Satzung 
über die Aufhebung der 

Zweckbestimmung der städt. Wege 
Gemarkung Rüthen, Flur 8, Flurstück 128 

vom 28.03.2019 
 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NW.S.666 ff.) n. F. und des § 2 des Gesetzes über die 
durch ein Auseinandersetzungsverfahren begründeten gemeinschaftlichen Angelegenheiten vom 
09. April 1956 (GV.NW. S. 134) n. F. hat der Rat der Stadt Rüthen in seiner Sitzung am 
28.03.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der städt. Weg in Rüthen, Gemarkung Rüthen, Flur 8, Flurstück 128, Im Töneken, hat für die 
Erschließung der angrenzenden Grundstücke seine Bedeutung verloren und ist entbehrlich ge-
worden. Demgemäß wird die durch den Rezess über die Separation der der Feldmark Rüthen 
von Oktober 1898, erfolgte Festsetzung des Grundstücks Gemarkung Rüthen, Flur 8, Flurstück 
128, als Weg (§ 10 –Wege und Gräben-) aufgehoben. 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die durch den 
Rezess vorgenommene Festsetzung des in § 1 aufgeführten Grundstücks als Weg außer Kraft. 

 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung über die Aufhebung der Zweckbestimmung der Grundstücke Gemar-
kung Rüthen, Flur 8, Flurstück 128, als Wirtschaftsweg wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die gem. § 2 Satz 2 des Gesetzes über die durch ein Auseinandersetzungsverfahren begründe-
ten gemeinschaftlichen Angelegenheiten vom 09.04.1956 (GV NW. S. 134 n. F. i. V. mit § 59 KrO 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW. S. 646) n. F. erforderlich Zu-
stimmung der Landrätin des Kreises Soest als untere staatliche Verwaltungsbehörde wurde mit 
Verfügung vom 24.03.2015, AZ.: 30.00.0154-15.19.10 erteilt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn 
 
 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
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c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
59602 Rüthen, den 29.04.2019 
  
  
  
  gez. Weiken 

Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Rüthen 

 
Auskunfts- und Veröffentlichungspflicht gem. § 16  Korruptionsbekämpfungsgesetz  

 
Gemäß § 16 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und 
Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz) gibt 
der Bürgermeister gegenüber der Landrätin des Kreises Soest und die übrigen Mitglieder der 
Gremien der Stadt Rüthen gegenüber dem Bürgermeister der Stadt Rüthen schriftlich Auskunft 
über 
 

1. den ausgeübten Beruf und Beraterverträge,   
2. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 

Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes,   
3. die Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-

rechtlicher und privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisati-
onsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen,   

4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen,   
5. die Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien. 

 
Die Auskünfte des Bürgermeisters und der übrigen Mandatsträger stehen jedermann zur Ein-
sichtnahme zur Verfügung. Die Einsichtnahme kann während der Dienststunden, montags bis 
freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 13.30 Uhr bis 
17.30 Uhr im Rathaus, 59602 Rüthen, Hochstraße 14, Zimmer 26, erfolgen.  
 
Rüthen, den 07.02.2019 
 
Der Bürgermeister  
In Vertretung:  
 
 
gez. 
Betten  
(Beigeordneter) 
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Zwangsversteigerungen 

 
Vom Amtsgericht Warstein wird auf einige Zwangsversteigerungen hingewiesen.  
Einzelheiten sind im Bekanntmachungskasten des Rathauses, Hochstraße 14, Rüthen ausge-
hängt. 
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